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Einwandbehaltung zahntechnische Leistungen bei Provisorien


MUSTERFORMULIERUNG

Nur die einfache Ausarbeitung von Provisorien, die im direkten Verfahren hergestellt werden, ist Bestandteil der Leistung der Nrn. 2270, 5120 und 5140 GOZ. Überschreiten jedoch die zahntechnischen Leistungen die einfache Ausarbeitung, wie z. B. [jeweilige Tätigkeit einfügen!] sind diese als zahntechnische Leistung gem. § 9 GOZ ansatzfähig.





























	Wichtiger Hinweis: Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Redaktion prüft ihn regelmäßig und passt ihn gegebenenfalls an. Gleichwohl schließen wir Haftung und Gewähr aus, da die Materie komplex ist und sich ständig wandelt. Muster dienen als Vorlage und sind individuell anzupassen.

Haben Sie noch Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@iww.de
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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.
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